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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §161 Abs1;

BAO §161 Abs2;

BAO §184 Abs2;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 432;

Rechtssatz

Für den AbgP  besteht in Fällen, in denen der abgabenrechtlich relevante Sachverhalt von Auslandsbeziehungen

gekennzeichnet ist, eine erhöhte Mitwirkungsp icht bei der Wahrheits ndung. Kommt der AbgP  dieser Verp ichtung

nicht in ausreichendem Maße nach, so hat er die Folgen, die sich aus der Nichtanerkennung unbewiesen gebliebener

Fakten ergeben können, selbst zu tragen.
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